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Text 

Selbständige Arbeit 

(§ 2 Abs. 3 Z. 2) 
 

§ 22. (1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 
 1. Einkünfte aus einer wissenschaftlichen, künstlerischen, schriftstellerischen, unterrichtenden oder 

erzieherischen Tätigkeit, aus der Berufstätigkeit der Ärzte, Tierärzte, Dentisten, Rechtsanwälte, 
Patentanwälte und Notare, der staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker, der Architekten, der 
Wirtschaftstreuhänder, der Bildberichterstatter, Journalisten, Dolmetscher, übersetzer und aus einer 
ähnlichen freiberuflichen Tätigkeit. Eine freiberufliche Tätigkeit liegt auch dann vor, wenn ein 
Angehöriger eines freien Berufes im Rahmen von Veranstaltungen tätig wird, denen die für das 
Vorliegen einer freiberuflichen Tätigkeit erforderlichen Eigenschaften fehlen. Ein Angehöriger eines 
freien Berufes ist weiters auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter 
Arbeitskräfte bedient. Voraussetzung ist, daß er selbst auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und 
eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Falle vorübergehender Verhinderung steht der 
Annahme einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen, 

 2. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, zum Beispiel Vergütungen für die Vollstreckung von 
Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied, 

 3. Gewinnanteile der Gesellschafter von Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind, sowie die Vergütungen, die die Gesellschafter von der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im 
Dienste der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für die überlassung von 
Wirtschaftsgütern bezogen haben, sofern die Tätigkeit der Gesellschaft ausschließlich als selbständige 
Arbeit anzusehen ist und jeder einzelne Gesellschafter im Rahmen der Gesellschaft selbständig im Sinne 
der Z. 1 und 2 tätig wird, es sei denn, daß berufsrechtliche Vorschriften Gesellschaften mit 
berufsfremden Personen zulassen, 

 4. Veräußerungsgewinne im Sinne des § 24. 

(2) Einkünfte nach Abs. 1 sind auch dann steuerpflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende 
Tätigkeit handelt. 


